
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/5/11 3Ob51/66,
1Ob590/76

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1966

Norm

AußStrG §19

Rechtssatz

Nach österreichischer Rechtsprechung sind mj Kinder im 18. und 14. Lebensjahr nicht wie Sachen zu behandeln, deren

Übergabe man von der verfügungsberechtigten Person erzwingen kann, sondern selbständige Rechtssubjekte.

Entscheidungstexte

3 Ob 51/66

Entscheidungstext OGH 11.05.1966 3 Ob 51/66

SZ 39/89

1 Ob 590/76

Entscheidungstext OGH 12.05.1976 1 Ob 590/76

Vgl auch; Beisatz: Die Erziehungsrechte sind nichts anderes als die zur Ausübung der Erziehungspflicht

notwendige Befugnis. (T1)
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